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Bebauungsplan Nr. 14

"An der Rothenburg"

1. PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN

gem. § 9 Abs. 1 BauGB und § 31 BauGB

1.1 Allgemeines Wohngebiet (WA) gem. § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. § 4 BauNVO

Die ausnahmsweise zulässigen Nutzungen (gemäß § 4 Abs. 3 BauNVO) Betriebe des

Beherbergungsgewerbes, Anlagen für Verwaltungen, Gartenbaubetriebe und Tankstellen sind

gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO nicht Bestandteil dieses Bebauungsplanes.

1.2 Höhenlage der Gebäude gem. § 9 Abs. 3 BauGB

Die Oberkante des fertigen Fußbodens im Erdgeschoss darf nicht höher als 0,50 m über der

erschließenden öffentlichen Verkehrsfläche (Wendehammer „Fliederweg“) liegen.

1.3 Gebäudehöhen / Traufhöhen gem. § 16 Abs. 2 Nr. 4 BauNVO

a) Die Traufhöhen der Gebäude dürfen auf mindestens ¾ der jeweiligen Fassadenansicht eine Höhe

von 6,50 m über der Oberkante des fertigen Fußbodens im Erdgeschoss nicht überschreiten

(Traufhöhe = Schnittpunkt des aufgehenden Außenmauerwerks mit der Außenfläche der

Dacheindeckung).

b) Die Gebäude dürfen eine Gesamthöhe / Firsthöhe von 9,00 m über der Oberkante des fertigen

Fußbodens im Erdgeschoss nicht überschreiten.

1.4 Anzahl der Wohnungen in Wohngebäuden gem. § 9 Abs. 1 Nr. 6 BauGB

Die höchstzulässige Zahl der Wohnungen ist auf maximal zwei begrenzt.

1.5 Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden,

Natur und Landschaft gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB

a) Die Außenanlagen der Baugrundstücke sind mit Ausnahme der notwendigen Erschließungsflächen,

Stellplätze, Terrassen und Nebenanlagen gärtnerisch anzulegen. Die Anlage von Schottergärten

sowie die Errichtung von freistehenden Gabionen ist nicht zulässig.

b) Dachflächen von Haupt- und Nebengebäuden sowie Garagen und Carports mit einer Neigung von

weniger als 15 Grad sind mit einer Substratmächtigkeit von mindestens 10 cm extensiv zu

begrünen. Eine Kombination von Gründächern und Solaranlagen ist zulässig.

c) Das auf den Dachflächen anfallende Niederschlagswasser ist in geeigneter Form, z.B. in

unterirdischen Zisternen, zu sammeln und zur Gartenbewässerung oder im Haushalt, z.B. für die

WC-Spülung, zu verwenden.

d) Für die Außenbeleuchtung der Grundstücke im Plangebiet sind ausschließlich insekten- und

fledermausfreundliche Leuchtmittel zu verwenden. Lichtkegel sind nach unten auszurichten.

Blendwirkungen sind durch geschlossene Gehäuse zu minimieren.

1.6 Gebiete, in denen bei der Errichtung von Gebäuden oder bestimmten sonstigen baulichen Anlagen

bestimmte bauliche und sonstige technische Maßnahmen für die Erzeugung, Nutzung oder

Speicherung von Strom, Wärme oder Kälte aus erneuerbaren Energien oder Kraft-Wärme-Kopplung

getroffen werden müssen § 9 Abs. 1 Nr. 23 b BauGB

Die nutzbaren Dachflächen der Haupt- und Nebengebäude, Garagen und Carports sind zu

mindestens 30 % mit Photovoltaikmodulen zur Nutzung der einfallenden Strahlungsenergie

auszustatten (Solarmindestfläche).

Werden auf einem Dach Solarwärmekollektoren installiert, so kann die hiervon beanspruchte Fläche

auf die zu realisierende Solarmindestfläche angerechnet werden.

1.7 Anpflanzung von Bäumen, Sträuchern und sonstigen Bepflanzungen gem. § 9 Abs. 1 Nr. 25a

BauGB

a) Mindestens 5 % der Grundstücksflächen sind mit naturraumtypischen (heimischen) Gehölzen zu

bepflanzen, z.B. als Heckenpflanzung entlang der Grundstücksgrenzen, 5 % mit Kräutern und/oder

Stauden.

b) Innerhalb des Allgemeinen Wohngebiets ist je Grundstück mindestens ein hochstämmiger

naturraumtypischer (heimischer) Laubbaum (Stammumfang mindestens 18 - 20 cm in 1 m Höhe

über Wurzelhals) zu pflanzen und dauerhaft zu erhalten.

2. ÖRTLICHE BAUVORSCHRIFTEN gem. § 9 Abs. 4 BauGB i.V.m. § 84 NBauO

2.1 GESTALTUNG (§ 84 Abs. 3 Nr. 1 NBauO)

2.1.1 Es sind für die Hauptbaukörper nur symmetrische Satteldächer und/ oder Walmdächer zulässig.

2.1.2 Die Dachneigung muss zwischen 20° und 45° betragen.

2.1.3 Dachaufbauten (Gauben) und Dacheinschnitte sind bis maximal ½ der Trauflänge der jeweiligen

Gebäudeseite zulässig und müssen einen Abstand von mindestens 1,50 m vom Ortgang bzw. vom

Walmgrad einhalten.

2.2.4 Garagen und Carports gem. § 12 BauNVO sowie untergeordnete Nebenanlagen gem. § 14

BauNVO sind von den vorstehenden Festsetzungen über Dachform und Dachneigung nicht

betroffen.

2.2.5 Die Grundstücke sind mit naturraumtypischen (heimischen) Laubgehölzhecken einzufrieden.

Kombinationslösungen mit Zäunen sind zulässig, sofern diese von der Straßenseite aus optisch

nicht in Erscheinung treten. Zur erschließenden Verkehrsfläche ist die Höhe auf max. 0,80 m

begrenzt.

2.2.6 Stützmauern an den Grundstücksgrenzen dürfen eine Höhe von 1,20 m nicht überschreiten. Zum

Ausgleich darüberhinausgehender Höhenunterschiede hat eine gleichmäßige Modellierung des

Geländes auf den Grundstücken zu erfolgen. Dabei ist eine weitere Terrassierung in

Höhensprüngen von max. 0,40 m zulässig. Stützmauern an den Grundstücksgrenzen zu öffentlichen

Straßen dürfen generell ausschließlich aus Natursteinen (auch Gabionen) errichtet werden.

Stützmauern aus anderen Materialien, z.B. Betonelementen und/oder Betonfertigteilen, sind

dauerhaft mit einer immergrünen Bepflanzung zu ersehen, z.B. Efeu.

2.2 STELLPLÄTZE (§ 84 Abs. 1 Nr. 2 NBauO)

Je Wohneinheit sind auf dem jeweiligen Baugrundstück mindestens 2 Stellplätze nachzuweisen.

3. NACHRICHTLICHE ÜBERNAHMEN gem. § 9 Abs. 6 BauGB

und sonstige Hinweise

3.1 Überplanung des Bebauungsplans Nr. 14 „An der Rothenburg“

Durch die 3. Änderung wird der rechtsverbindliche Bebauungsplan Nr. 14 „An der Rothenburg“

(Ursprungsplanung) teilweise überplant.

Mit Inkrafttreten der 3. Änderung des Bebauungsplans Nr. 14 „An der Rothenburg“ werden alle

zeichnerischen und textlichen Festsetzungen des Ursprungsplans für die überplanten Flächen

unwirksam.

3.2 Archäologische Bodenfunde gem. § 14 Abs. 1 Nds. Denkmalschutzgesetz

Sollten bei den geplanten Bau- und Erdarbeiten ur- oder frühgeschichtliche Bodenfunde (das

können u. a. sein: Tongefäßscherben, Holzkohleansammlungen, Schlacken sowie auffällige

Bodenverfärbungen und Steinkonzentrationen, auch geringe Spuren solcher Funde) gemacht

werden, sind diese gem. § 14 Abs. 1 des Nieders. Denkmalschutz-gesetzes (NDSchG)

meldepflichtig und müssen der zuständigen Denkmalschutzbehörde des Landkreises Osnabrück

unverzüglich gemeldet werden.

Meldepflichtig ist der Finder, der Leiter der Arbeiten oder der Unternehmer. Bodenfunde und

Fundstellen sind nach § 14 Abs. 2 des NDSchG bis zum Ablauf von 4 Werktagen nach der Anzeige

unverändert zu lassen, bzw. für ihren Schutz ist Sorge zu tragen, wenn nicht die

Denkmalschutzbehörde vorher die Fortsetzung der Arbeit gestattet.

3.3 Artenschutz (Baufeldräumung)

Die Baufeldräumung (Gehölzentfernungen/ Beseitigung sonstiger Vegetationsstrukturen/

Abschieben von vegetationsbedecktem Oberboden) muss außerhalb der Brutsaison der Vögel und

somit zwischen dem 01 August und dem 01. März erfolgen.

Sollten Baumfällarbeiten, das Beseitigen von Gehölzen oder das Abschieben von

vegetationsbedecktem Oberboden außerhalb des genannten Zeitraumes erforderlich sein, sind

unmittelbar vor dem Eingriff diese Bereiche/ Strukturen durch eine fachkundige Person (z.B.

Umweltbaubegleitung) auf ein Vorkommen von aktuell besetzten Vogelnestern oder beflogenen

Baumhöhlungen zu überprüfen. Von der Bauzeitenbeschränkung für Brutvögel kann abgesehen

werden, wenn durch die Überprüfung der fachkundigen Person festgestellt wird, dass keine

Beeinträchtigungen europäischer Vogelarten durch die Baufeldräumung zu befürchten sind. Beim

Feststellen von aktuell besetzten Vogelnestern oder beflogenen Baumhöhlungen ist die Untere

Naturschutzbehörde zu benachrichtigen und das weitere Vorgehen abzustimmen.

3.4     Verkehrslärm

Von der Landesstraße 89 gehen erhebliche Emissionen aus. Für die neu geplanten Nutzungen

können gegenüber dem Träger der Straßenbaulast keinerlei Entschädigungsansprüche hinsichtlich

Immissionsschutz geltend gemacht werden.

1. Art der baulichen Nutzung 
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(gemäß § 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, i.V.m. §§ 1 bis 11 BauNVO)
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Allgemeine Wohngebiete 
WA

Hinweis (Darstellung ohne Normcharakter)

Öffentliche Auslegung

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Hasbergen hat in seiner Sitzung am 24.02.2022 dem

Entwurf des Bebauungsplans und der Begründung zugestimmt und die öffentliche Auslegung

gemäß § 3 Abs. 2 BauGB beschlossen.

Ort und Dauer der öffentlichen Auslegung wurden am 11.03.2022 ortsüblich bekannt gemacht.

Der Entwurf des Bebauungsplans mit der Begründung hat vom 21.03.2022 bis 22.04.2022 gemäß

§ 3 Abs. 2 BauGB öffentlich ausgelegen.

Gemäß § 4a Abs. 2 BauGB sind gleichzeitig die Stellungnahmen der Behörden und sonstigen

Träger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB eingeholt worden.

Hasbergen, den 01.08.2022

...................................

Bürgermeister

Satzungsbeschluss

Der Rat der Gemeinde Hasbergen hat den Bebauungsplan nach Prüfung der Stellungnahmen

gemäß §§ 3 Abs. 2 und 4 Abs. 2 BauGB in seiner Sitzung am 30.06.2022 als Satzung (§10 BauGB)

sowie die Begründung beschlossen.

Hasbergen, den 01.08.2022

...................................

Bürgermeister

Aufstellungsbeschluss

Der Verwaltungsausschuss der Gemeinde Hasbergen hat in seiner Sitzung am 24.02.2022 die

Aufstellung des Bebauungsplans beschlossen. Der Aufstellungsbeschluss ist gemäß § 2 Abs. 1

BauGB am 11.03.2022 ortsüblich bekannt gemacht worden.

Hasbergen, den 01.08.2022

...................................

Bürgermeister

Präambel und Ausfertigung

Aufgrund der §§ 1 Abs. 3 und 10  und 13a des Baugesetzbuches (BauGB) vom 03.11.2017 (BGBl. I

S. 3634) in der aktuell gültigen Fassung, des § 84 der Niedersächsischen Bauordnung (NBauO)

vom 03.04.2012 (Nds. GVBl. S. 46) in der aktuell gültigen Fassung und der §§ 10 und 58 des

Niedersächsischen Kommunalverfassungsgesetzes (NKomVG) vom 17.12.2010 (Nds. GVBI. S.

576) in der aktuell gültigen Fassung hat der Rat der Gemeinde Hasbergen diesen Bebauungsplan

Nr. 14 "An der Rothenburg", 3. Änderung, bestehend aus der Planzeichnung, den textlichen

Festsetzungen und den örtlichen Bauvorschriften, als Satzung beschlossen.

Hasbergen, den 01.08.2022 (SIEGEL)

...................................

    Bürgermeister

     

Planunterlage

Kartengrundlage: Liegenschaftskarte   Gemarkung Hasbergen, Flur 5

Maßstab: 1:500

  Quelle: Auszug aus dem Geobasisdaten der Niedersächsischen 

  Vermessungs- und Katasterverwaltung © Januar 2022

Herausgeber: Landesamt für Geoinformation und Landesvermessung Niedersachsen

Regionaldirektion Osnabrück-Meppen

Die Planunterlage entspricht dem Inhalt des Liegenschaftskatasters und weist die städtebaulich

bedeutsamen baulichen Anlagen, sowie Straßen, Wege und Plätze vollständig nach

(Stand vom 06.01.2022). Sie ist hinsichtlich der Darstellung der Grenzen und der baulichen Anlagen

geometrisch einwandfrei.

Die Übertragbarkeit der neu zu bildenden Grenzen in die Örtlichkeit ist einwandfrei möglich.

Osnabrück, den 14.07.2022

Geschäftsnachweis: L4-0002/2022

Landesamt für Geoinformation

und Landesvermessung Niedersachsen

Regionaldirektion Osnabrück-Meppen

- Katasteramt Osnabrück -                               (Dienstsiegel)          .............................................

     Vermessungsdirektor

Verletzung von Vorschriften

Innerhalb eines Jahres seit Bekanntmachung des Bebauungsplanes sind Verletzungen von

Verfahrens- und Formschriften gemäß § 214 Abs. 1 BauGB oder beachtliche Verletzungen unter

Berücksichtigung des § 214 Abs. 1 BauGB der Vorschriften über das Verhältnis des

Bebauungsplanes und des Flächennutzungsplanes oder beachtliche Mängel des

Abwägungsvorganges gemäß § 214 Abs. 3 BauGB nicht geltend gemacht worden. Entsprechende

Verletzungen oder Mängel werden damit unbeachtlich.

Hasbergen, den ....................

...................................

Bürgermeister

(SIEGEL)

Inkrafttreten

Der Satzungsbeschluss über den Bebauungsplan Nr. 14 "An der Rothenburg", 3. Änderung ist

gemäß § 10  Abs. 3 BauGB am 08.08.2022 durch Aushang im OT Alt-Hasbergen am Rathaus,

"Martin-Luther-Str.12", im OT Gaste an der Ecke "Hauptstraße" / "Am Sportplatz", im OT Ohrbeck

und der "Wiesenstraße" vor der Einmündung der Straße "Zum Wiesengrund" und durch die

Bereitstellungim Internet unter der Adresse www.hasbergen.de bekannt gemacht worden.

Der Bebauungsplan ist damit am 08.08.2022 rechtsverbindlich geworden.

Hasbergen, den 08.08.2022

         ...................................

         Bürgermeister

gez. i. A. Thomas Janßen

gez. Schäfer

gez. Schäfer

gez. Schäfer

gez. Schäfer

gez. Schäfer


